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§ 19a BAG Ausbildungsberatung und
Schiedsstelle
 BAG - Berufsausbildungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 16.08.2023

§ 19a.

Die kollektivvertragsfähigen Körperschaften der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer sollen im Rahmen ihres

Wirkungsbereiches eine quali3zierte betriebliche Ausbildung fördern, Betriebe zur Lehrlingsausbildung motivieren, die

Einrichtung von Ausbildungsverbundmaßnahmen (§ 2a) anregen, in besonderen Kon:iktfällen aus dem Lehrverhältnis

Hilfestellung anbieten und bei Nichteinigung paritätisch besetzte Schiedsstellen einrichten.
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